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Sondernutzungssatzung 2016 
 

Synopse alt - neu 
 

alt neu 
  

 
Auf der Grundlage des § 5 Abs. 1 Kommunalver-
fassung M-V (KV M-V) in 
Verbindung mit §§ 22 ff. Straßen- und Wegegesetz 
des Landes Mecklenburg- 
Vorpommern (StrWG M-V) sowie § 8 Abs. 1 und 3 
Bundesfernstraßengesetz 
(FStrG) hat die Stadtvertretung der Landeshaupt-
stadt Schwerin am 27. Oktober 
2008 folgende Satzung beschlossen. 

 
Auf der Grundlage der §§ 2 und 5 Abs.1 S.1 der 
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) in Verbindung mit §§ 22 ff 
Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern (StrWG M-V), § 1 Abs. 1, § 2 
Abs. 1 und §§ 4, 5 und 6 Abs. 5 des Kommunalab-
gabengesetzes Mecklenburg-Vorpommern (KAG 
M-V) sowie §§ 1 und 8 Abs. 1 und 3 des Bundes-
fernstraßengesetzes (FStrG) hat die Stadtvertre-
tung der Landeshauptstadt Schwerin in ihrer Sit-
zung am …… 2016 folgende Satzung beschlossen: 
 

  § 1 

Räumlicher Geltungsbereich 

§ 1 

Geltungsbereich 

 
(1) Diese Satzung gilt für öffentliche Straßen, Wege 
und Plätze der Landeshauptstadt Schwerin und 
Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- 
und Kreisstraßen. Zu den öffentlichen Straßen ge-
hören der Straßenkörper, der Luftraum über den 
Straßen, das Zubehör und die Nebenanlagen (§ 2 
Abs. 2 StrWG M-V und § 1 Abs. 4 FStrG). 
 
(2) Die Regelungen der Satzung über die Gestal-
tung von Außenwerbeanlagen und Warenautoma-
ten zur Wahrung und Pflege des Stadtbildes der 
Altstadt sowie weiterer ausgewählter Stadtteile 
(Werbesatzung) bleiben von Regelungen dieser 
Satzung unberührt. 

 
(1) Diese Satzung gilt für Sondernutzungen an dem 
öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wegen 
und Plätzen der Landeshauptstadt Schwerin, Orts-
durchfahrten im Zuge von Bundes- und Landstra-
ßen, sonstigen öffentlichen Straßen sowie der öf-
fentlichen Nutzung gewidmeten Grünflächen. 
 
 
(2) Die Regelungen anderer städtischer Satzungen, 
insbesondere der Werbesatzung, der Baumschutz-
satzung, der Friedhofsordnung und Friedhofsge-
bührensatzung bleiben von den Regelungen dieser 
Satzung unberührt.  
 
(3) Für Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen und 
Bestandteile von Grünanlagen, die unter Denkmal-
schutz stehen, gelten außerdem die Bestimmungen 
des Denkmalschutzgesetzes des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern (DSchG M-V) sowie die auf-
grund dieses Gesetzes erlassenen Denkmalbe-
reichsverordnungen. 
 

 Erster Teil 

Straßensondernutzung 

§ 2 

Grundsatz und Erlaubnispflicht 

§ 2 

Erlaubnispflicht 

 
(1) Die Benutzung der in § 1 bezeichneten Straßen 
über den Gemeingebrauch hinaus (Sondernutzun-
gen) bedarf, soweit nicht § 3 greift oder in dieser 
Satzung anderes bestimmt ist, der Erlaubnis der 
Landeshauptstadt Schwerin. 
 
(2) Der Erlaubnis bedarf auch die Erweiterung oder 
Änderung der Sondernutzung. 
 
 

 
(1) Die Benutzung der in § 1 bezeichneten Straßen 
über den Gemeingebrauch hinaus (Sondernutzung) 
bedarf, soweit nicht § 3 oder 4 greift oder in dieser 
Satzung anderes bestimmt ist, der Erlaubnis der 
Landeshauptstadt Schwerin.  

 
(2) Der Erlaubnis bedarf auch die Erweiterung oder 
Änderung der Sondernutzung.  
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(3) Die Benutzung ist erst nach schriftlicher Ertei-
lung und nur im festgelegten Umfang der Erlaubnis 
zulässig. Darüber hinaus darf die Sondernutzung 
erst nach Vorliegen anderer erforderlicher Geneh-
migungen, Erlaubnisse und/oder Bestimmungen 
ausgeführt werden. 
 

 
(3) Die Sondernutzung ist erst nach schriftlicher 
Erteilung und nur im festgelegten Umfang der Er-
laubnis zulässig.  
 

§ 3 

Gestattung nach bürgerlichem Recht 

§ 3 

Gestattung nach bürgerlichem Recht 

 
(1) Die Einräumung von Rechten zur Benutzung 
der Straße richtet sich nach bürgerlichem Recht, 
wenn die Benutzung über den Gemeingebrauch 
hinaus 
 
1. den Gemeingebrauch nicht beeinträchtigt, wobei 
eine vorübergehende Beeinträchtigung für Zwecke 
der öffentlichen Versorgung außer Betracht bleibt 
(§ 30 Abs. 1 Nr. 1 StrWG M-V und § 8 Abs. 10 
FStrG) oder 
 
2. eine sonstige öffentliche Straße betrifft (§§ 24 
Abs. 2 StrWG M-V) 

 
Die Einräumung von Rechten zur Benutzung der 
Straße richtet sich nach bürgerlichem Recht, wenn 
die Benutzung über den Gemeingebrauch hinaus 
 
  
1. den Gemeingebrauch nicht beeinträchtigt, wobei 
eine vorübergehende Beeinträchtigung für Zwecke 
der öffentlichen Versorgung außer Betracht bleibt (§ 
30 Abs. 1 Nr. 1 StrWG M-V und § 8 Abs. 10 FStrG) 
oder 

 
2. eine öffentliche Straße betrifft, die nicht Gemein-
destraße ist (§ 24 Abs. 2 StrWG). 

 
Die Ausübung der Eigentümerrechte kann an einen 
Dritten übertragen werden. 
 

§ 4 

Erlaubnisfreie Nutzungen 

§ 4 

Erlaubnisfreie Nutzungen 

 
(1) Ohne Sondernutzungserlaubnis dürfen auf 
Fußwegen und in Fußgängerzonen errichtet oder 
angebracht werden: 
 
1. bis 30 cm in den öffentlichen Verkehrsraum hin-
einreichende gebäudebezogene Bauteile, z.B. Ge-
bäudesockel, Fensterbänke, Kellerlichtschächte, 
Vordächer, Aufzugsschächte für Waren und Müll-
tonnen in Gehwegen 
 
2. bis 30 cm in den öffentlichen Verkehrsraum hin-
einragende Hausbriefkästen, soweit sie nicht mit 
dem Verkehrsgrund verbunden sind 
 
3. eine Werbeanlage (bis max. 1 m² Ansichtsfläche) 
und Warenauslagen (bis max. 2 m²) an der Stätte 
der Leistung, Dekorationsgegenstände, Kübel und 
Vasen, die nicht mehr als 50 cm in den Gehweg 
hineinragen 
 
4. das Anbringen von Markisen ab 2,50 m Höhe 
über Gehwege, bei Einhaltung eines Mindestab-
standes von 70 cm zum Straßenbord 

 
 

 
5. Fahrradständer ohne Werbung 
 
 
 

 
(1) Ohne Sondernutzungserlaubnis dürfen auf 
Fußwegen und in Fußgängerzonen errichtet oder 
angebracht werden: 

 
1. bis 30 cm in den öffentlichen Verkehrsraum hin-
einragende gebäudebezogene Bauteile, z.B. Ge-
bäudesockel, Fensterbänke, Kellerlichtschächte, 
Vordächer, Aufzugsschächte für Waren und Müll-
tonnen in Gehwegen,  

 
2. bis 30 cm in den öffentlichen Verkehrsraum hin-
einragende Hausbriefkästen, soweit sie nicht mit 
dem Verkehrsgrund verbunden sind, 
 
3. Warenauslagen an der Stätte der Leistung bis 
maximal 2 m²; die nicht mehr als 60 cm in den 
Gehweg hineinragen, 

 
 

 
4. ein Werbeaufsteller an der Stätte der Leistung 
mit einer Breite von maximal 60 cm, wenn die Wer-
beanlage direkt am Gebäude aufgestellt wird. Jeder 
weitere Werbeaufsteller ist erlaubnis- und gebüh-
renpflichtig, 
 
5. Dekorationsgegenstände, wie z.B. Blumenkübel 
und Vasen, die nicht mehr als 60 cm in den Geh-
weg hineinragen, 
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6. das Aufstellen von Fahrgastunterständen an 
Haltepunkten des öffentlichen Personennahver-
kehrs.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Dem Fußgängerverkehr muss eine Breite von min-
destens 1 m verbleiben. Die Erlaubnispflicht nach 
anderen Vorschriften bleibt unberührt. 
 
(2) Erlaubnisfrei sind auch: 
 
1. die Ausschmückung von Straßen- und Häuser-
fronten für Feiern, Feste, Umzüge und ähnliche 
Veranstaltungen zur Pflege des Brauchtums sowie 
für kirchliche Prozessionen 

 
2. vorübergehende Betätigungen auf Fußwegen 
und in Fußgängerzonen, die der Durchführung von 
parteilichen, gewerkschaftlichen, religiösen, karita-
tiven oder gemeinnützigen Belangen oder der all-
gemeinen Meinungsäußerung dienen, soweit hierzu 
nicht die Errichtung von verkehrsfremden Anlagen 
notwendig ist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Erlaubnisfrei sind weiterhin: 
 
1. die vorübergehende Lagerung von Brennstoffen, 
Baumaterialien sowie Umzugsgut auf Fußwegen 
und Parkstreifen am Tag der An- bzw. Abfuhr, so-
fern die Verkehrsteilnehmer hierdurch nicht gefähr-
det werden 
 
2. das Aufstellen von Abfall- und Wertstoffbehäl-
tern, die gem. § 10 Abs. 2 i.V.m. § 12 Abs. 3 
Hausmüllentsorgungssatzung bereitgestellt werden 
 
3. die Lagerung von Sperrmüll zur Abholung gem. § 
16 Abs. 1 der Hausmüllentsorgungssatzung 
 

 
6. Markisen ohne Werbung ab 2,50 m Höhe über 
Gehwegen, bei Einhaltung eines Mindestabstandes 
von 70 cm zum Straßenbord,   
 
7. Fahrradständer ohne Werbung, 
 
 
8. Fahrgastunterstände an Haltepunkten des öffent-
lichen Personennahverkehrs.  

 
 
Dem Fußgängerverkehr muss eine Breite von min-
destens 1,20 m verbleiben. Die Erlaubnispflicht 
nach anderen Vorschriften bleibt unberührt.  
 
(2) Erlaubnisfrei sind auch: 

 
1. die Ausschmückung von Straßen- und Häuser-
fronten für Feiern, Feste, Umzüge und ähnliche 
Veranstaltungen zur Pflege des Brauchtums sowie 
für kirchliche Prozessionen, 

 
2. vorübergehende Betätigungen auf Fußwegen 
und in Fußgängerzonen, die der Durchführung von 
parteilichen, gewerkschaftlichen, religiösen, karitati-
ven oder gemeinnützigen Belangen oder der allge-
meinen Meinungsäußerung dienen, soweit hierzu 
nicht die Errichtung von verkehrsfremden Anlagen 
notwendig ist, 

 
3. Straßenmusiker/innen in der Fußgängerzone in 
der Zeit von 10 bis 19 Uhr, die ihren Standort spä-
testens nach einer Stunde um wenigstens 200 Me-
ter verlagern und keine elektroakustischen Verstär-
ker, sehr laute Trommeln oder Rhythmusinstrumen-
te verwenden. Nach einem Standortwechsel dürfen 
an gleicher Stelle für den Zeitraum von einer Stun-
de keine anderen Straßenmusiker/innen auftreten, 
um erhebliche Störungen der Allgemeinheit zu ver-
hindern. 
 
Von einer erheblichen Störung im Sinne der TA 
Lärm spricht man, wenn die zulässigen Immissi-
onswerte überschritten werden. 
 
(3) Erlaubnisfrei sind weiterhin: 
 
1. die vorübergehende Lagerung von Brennstoffen, 
Baumaterialien sowie Umzugsgut auf Fußwegen 
und Parkstreifen am Tag der An- bzw. Abfuhr, so-
fern die Verkehrsteilnehmer hierdurch nicht gefähr-
det werden, 

 
2. das Aufstellen von Abfall- und Wertstoffbehäl-
tern, die gem. § 10 Abs. 2, § 12 Abs. 3 der Haus-
müllentsorgungssatzung bereitgestellt werden, 
 
3. die Lagerung von Sperrmüll zur Abholung gem. § 
16 Abs. 1 der Hausmüllentsorgungssatzung, 
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4. das Anbringen von Papierkörben durch den zu-
ständigen kommunalen Entsorgungsbetrieb 
 
(4) Ist aufgrund der Besonderheit des Einzelfalls 
festzustellen, dass eine erlaubnisfreie Sondernut-
zung Belange des Straßenbaus, Belange der Si-
cherheit und Leichtigkeit des Verkehrs oder ander-
weitige straßenbezogene Belange beeinträchtigt 
bzw. eine sonstige Belästigung der Allgemeinheit 
darstellt, kann die Sondernutzung eingeschränkt 
oder untersagt werden. 
 

4. das Anbringen von Papierkörben durch den zu-
ständigen kommunalen Entsorgungsbetrieb. 
 
(4) Ist aufgrund der Besonderheit des Einzelfalls 
festzustellen, dass eine erlaubnisfreie Sondernut-
zung Belange des Straßenbaus, der Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs oder anderweitige stra-
ßenbezogene Belange beeinträchtigt oder eine 
sonstige Belästigung der Allgemeinheit darstellt, 
kann die Sondernutzung eingeschränkt oder unter-
sagt werden.  

§ 5 

Antrag auf Sondernutzungserlaubnis 

§ 5 

Antrag auf Sondernutzungserlaubnis 

 
(1) Die Sondernutzungserlaubnis wird auf Antrag 
erteilt. Er ist schriftlich zu stellen und soll in der 
Regel spätestens 14 Tage vor der beabsichtigten 
Ausübung der Sondernutzung bei der Landes-
hauptstadt Schwerin eingehen. 
 
(2) Der Antrag muss mindestens die Angaben über 
 
1. den Ort 

 
2. Art und Umfang 

 
3. Dauer der Sondernutzung sowie 

 
4. Angaben über die Maßnahmen zur Beseitigung 
der durch die Sondernutzung entstandenen Verun-
reinigungen enthalten. 
 
Die Stadt kann Erläuterungen durch Zeichnungen, 
textliche Beschreibungen oder in sonst geeigneter 
Weise verlangen. 
 
(3) Ist mit der beantragten Sondernutzung eine 
Behinderung oder Gefährdung des Verkehrs oder 
eine Beschädigung der Straße oder die Gefahr 
einer solchen Beschädigung verbunden, so muss 
der Antrag darüber hinaus Angaben über 
 
1. ein Konzept zur Aufrechterhaltung der Sicherheit 
und Ordnung und 
 
2. ein Konzept zum Schutz der Straße bzw. zur 
Umgestaltung derselben enthalten. 
 
(4) Werden mit der Sondernutzung Einschränkun-
gen bzw. Sperrungen des öffentlichen Verkehrs-
raum erforderlich, muss der Antrag darüber hinaus 
Angaben über 
 
1. die notwendigen Verkehrssicherungsmaßnah-
men und 
 
2. einen Plan über die notwendige Beschilderung 
enthalten. 

 
(1) Die Sondernutzungserlaubnis wird auf Antrag 
erteilt. Der Antrag ist schriftlich zu stellen und soll in 
der Regel spätestens 14 Tage vor der beabsichtig-
ten Ausübung der Sondernutzung bei der Landes-
hauptstadt Schwerin eingehen.  

 
(2) Der Antrag muss mindestens Angaben über  
 
1. den Ort, 

 
2. Art und Umfang, 
 
3. Dauer der Sondernutzung sowie 
 
4. Angaben über Maßnahmen zur Beseitigung der 
durch die Sondernutzung entstandenen Verunreini-
gungen enthalten.  
 
Die Landeshauptstadt Schwerin kann Erläuterun-
gen durch Zeichnungen, textliche Beschreibungen 
oder in sonst geeigneter Weise verlangen.  
 
(3) Ist mit der beantragten Sondernutzung eine 
Behinderung oder Gefährdung des Verkehrs oder 
eine Beschädigung der Straße oder die Gefahr 
einer solchen Beschädigung verbunden, so muss 
der Antrag darüber hinaus Angaben über 

 
1. ein Konzept zur Aufrechterhaltung der Sicherheit 
und Ordnung und 

 
2. ein Konzept zum Schutz der Straße bzw. zur 
Umgestaltung derselben enthalten. 
 
(4) Werden mit der Sondernutzung Einschränkun-
gen bzw. Sperrungen des öffentlichen Verkehrs-
raums erforderlich, muss der Antrag darüber hinaus 
Angaben über 
 
1. die notwendigen Verkehrssicherungsmaßnah-
men und 

 
2. einen Plan über die notwendige Beschilderung 
enthalten.  
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§ 6 

Erlaubnisversagung 

§ 6 

Erlaubnisversagung 

 
(1) Die Erlaubnis ist in der Regel zu versagen, 
wenn durch die Sondernutzung oder die Häufigkeit 
der Sondernutzung eine nicht vertretbare Beein-
trächtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-
kehrs zu erwarten ist, die auch durch Erteilung von 
Bedingungen und Auflagen nicht ausgeschlossen 
werden kann. 
(2) Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn den 
Interessen des Gemeingebrauchs, insbesondere 
der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, des 
Schutzes des öffentlichen Verkehrsgrundes oder 
anderer straßenbezogener Belange der Vorrang 
gegenüber den Interessen des Antragstellers ge-
bührt. 
Dies ist insbesondere der Fall, wenn 
1. der mit der Sondernutzung verfolgte Zweck   
ebenso durch die Inanspruchnahme privater 
Grundstücke erreicht werden kann 
 
2. die Sondernutzung an anderer geeigneter Stelle 
bei geringerer Beeinträchtigung des Gemeinge-
brauchs erfolgen kann 
 
3. die Straße oder die Ausstattung durch die Art der 
Sondernutzung oder deren Folgen beschädigt wer-
den kann und der Erlaubnisnehmer nicht hinrei-
chend Gewähr bietet, dass die Beschädigung auf 
seine Kosten unverzüglich wieder behoben wird 
 
 
4. zu befürchten ist, dass durch die Sondernutzung 
andere Personen gefährdet oder in unzumutbarer 
Weise belästigt werden könnten 

 
 
5. durch die Gestaltung der Sondernutzung oder 
durch Häufung von Sondernutzungen das Stadtbild 
beeinträchtigt wird 
 
6. eine Beeinträchtigung vorhandener ortsgebun-  
dener gewerblicher Nutzungen zu befürchten ist. 

 
 
 
 
(3) Verstößt die beabsichtigte Sondernutzung ge-
gen andere ordnungsrechtliche Vorschriften, so 
kann die Erlaubnis versagt werden, wenn die Hand-
lung durch die zuständige Ordnungsbehörde voll-
ziehbar untersagt ist oder mit Gewissheit zu erwar-
ten ist, dass diese Handlung untersagt wird. 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Die Erlaubnis ist in der Regel zu versagen, 
wenn durch die Sondernutzung oder die Häufigkeit 
der Sondernutzung eine nicht vertretbare Beein-
trächtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-
kehrs zu erwarten ist, die auch durch Erteilung von  
Bedingungen und Auflagen nicht ausgeschlossen 
werden kann.  
(2) Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn den 
Interessen des Gemeingebrauchs, insbesondere 
der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, des 
Schutzes des öffentlichen Verkehrsgrundes oder 
anderer straßenbezogener Belange der Vorrang vor 
den Interessen des/der Antragstellers/in gebührt.  
 
Dies ist insbesondere der Fall, wenn 
1. der mit der Sondernutzung verfolgte Zweck 
ebenso durch die Inanspruchnahme privater 
Grundstücke erreicht werden kann, 

 
2. die Sondernutzung an anderer geeigneter Stelle 
bei geringerer Beeinträchtigung des Gemeinge-
brauchs erfolgen kann, 
 
3. die Straße oder die Ausstattung durch die Art der 
Sondernutzung oder deren Folgen beschädigt wer-
den kann und der Erlaubnisnehmer nicht hinrei-
chend Gewähr bietet, dass die Beschädigung auf 
seine Kosten unverzüglich wieder behoben wird, 

 
 
4. zu befürchten ist, dass durch die Sondernutzung 
andere Personen gefährdet oder in unzumutbarer 
Weise belästigt werden könnten (z.B,. das Aufstel-
len von beachflags), 
 
5. eine  Beeinträchtigung vorhandener ortsgebun-
dener gewerblicher Nutzungen zu befürchten ist. 
 
 
6. durch die Gestaltung der Sondernutzung oder 
durch Häufung von Sondernutzungen das Stadtbild 
beeinträchtigt wird. Hierbei sind insbesondere die 
Gestaltungsleitlinien der Stadt Schwerin zu beach-
ten.  
 
(3) Verstößt die beabsichtigte Sondernutzung ge-
gen andere ordnungsrechtliche Vorschriften, so 
kann die Erlaubnis versagt werden, wenn die Hand-
lung durch die zuständige Ordnungsbehörde voll-
ziehbar untersagt ist oder mit Gewissheit zu erwar-
ten ist, dass diese Handlung untersagt wird.  
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§ 7 

Sondernutzungserlaubnis 

§ 7 

Sondernutzungserlaubnis 

 
(1) Die Erlaubnis wird auf Zeit oder Widerruf erteilt. 
Sie kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt  
werden, wenn dies zur Wahrung der Belange des 
Straßenbaus, der Sicherheit und Ordnung des Ver-
kehrs oder anderweitig straßenbezogener Belange 
erforderlich ist. 
 
(2) Die Erlaubnis- oder Genehmigungspflicht nach 
anderen Vorschriften wird durch die Sondernut-
zungssatzung nicht berührt. 
 
 
 
 
 
(3) Die erteilte Sondernutzungserlaubnis gilt nur für 
den Erlaubnisnehmer. Erlaubnisnehmer ist derjeni-
ge, welchem die Sondernutzungserlaubnis erteilt 
wurde. Weder die Überlassung an Dritte, noch die 
Wahrnehmung durch Dritte, die nicht Erlaubnis-
nehmer sind, ist ohne Zustimmung der Landes-
hauptstadt Schwerin gestattet. 
 

 
(1) Die Erlaubnis wird auf Zeit oder Widerruf erteilt. 
Sie kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt 
werden, wenn dies zur Wahrung der Belange des 
Straßenbaus, der Sicherheit und Ordnung des Ver-
kehrs oder anderweitig straßenbezogener Belange 
erforderlich ist.  

 
(2) Die erteilte Sondernutzungserlaubnis gilt nur für 
den/die Erlaubnisnehmer/in. Erlaubnisnehmer/in ist 
derjenige/diejenige, welchem/r die Sondernut-
zungserlaubnis erteilt wurde. Weder die Überlas-
sung an Dritte noch die Wahrnehmung durch Dritte, 
die nicht Erlaubnisnehmer/in sind, ist ohne Zustim-
mung der Landeshauptstadt Schwerin gestattet.  
 

§ 8 

Pflichten des Erlaubnisnehmers 

§ 8 

Pflichten des/der Erlaubnisnehmers/in 

 
(1) Der Erlaubnisnehmer hat Anlagen so zu errich-
ten und zu unterhalten, dass sie den Anforderun-
gen der Sicherheit und Ordnung, den anerkannten 
Regeln der Technik sowie der Verkehrssicherheit 
genügen. 
 
(2) Arbeiten an der Straße bedürfen der Zustim-
mung der Straßenbaubehörde. Sie sind so vorzu-
nehmen, dass nachhaltige Schäden am Straßen-
körper und an den Anlagen, insbesondere an den 
Wasserablaufrinnen und an den Versorgungs- und 
Kanalleitungen sowie eine Änderung ihrer Lage 
vermieden werden. 
 
(3) Der Erlaubnisnehmer hat einen ungehinderten 
Zugang zu allen in der Straßendecke eingebauten 
Einrichtungen zu gewährleisten. Wasserablaufrin-
nen, Kanalschächte, Hydranten, Kabel-, Heizungs- 
und sonstige Schächte sind freizuhalten. 
 
(4) Verunreinigungen, die durch Sondernutzung 
entstehen, sind unbeschadet des § 22 Abs. 4 
StrWG M-V von dem Erlaubnisnehmer unverzüglich 
zu beseitigen. Erfüllt der Erlaubnisnehmer diese 
Verpflichtung nicht, kann die Landeshauptstadt 
Schwerin die Verunreinigung ohne vorherige Auf-
forderung auf Kosten des Pflichtigen beseitigen. 
 
 
(5) Der Erlaubnisnehmer hat alle Kosten zu erset-
zen, die durch die Sondernutzung zusätzlich ent-
stehen. 

 
(1) Der/die Erlaubnisnehmer/in hat Anlagen so zu 
errichten und zu unterhalten, dass sie den Anforde-
rungen der Sicherheit und Ordnung, den anerkann-
ten Regeln der Technik sowie der Verkehrssicher-
heit genügen.  

 
(2) Arbeiten an der Straße bedürfen der Zustim-
mung der Straßenbaubehörde. Sie sind so vorzu-
nehmen, dass nachhaltige Schäden am Straßen-
körper und an den Anlagen, insbesondere an den 
Wasserablaufrinnen und an den Versorgungs- und 
Kanalleitungen sowie eine Änderung ihrer Lage 
vermieden werden. 
 
(3) Der/die Erlaubnisnehmer/in hat einen ungehin-
derten Zugang zu allen in der Straßendecke einge-
bauten Einrichtungen zu gewährleisten. Wasserab-
laufrinnen, Kanalschächte, Hydranten, Kabel-, Hei-
zungs- und sonstige Schächte sind freizuhalten.  
 
(4) Verunreinigungen, die durch Sondernutzung 
entstehen, sind unbeschadet des § 22 Abs. 4 
StrWG M-V vom/von der Erlaubnisnehmer/in un-
verzüglich zu beseitigen. Erfüllt der/die Erlaubnis-
nehmer/in diese Verpflichtung nicht, kann die Lan-
deshauptstadt Schwerin die Verunreinigung ohne 
vorherige Aufforderung auf Kosten des Pflichtigen 
beseitigen oder beseitigen lassen.  

 
(5) Diese Pflichten gelten auch für die erlaubnis-
freien Nutzungen gemäß § 4 dieser Satzung. 
 



 
wird gestrichen bzw. geändert                neu  

§ 9 

Erlöschen der Sondernutzungserlaubnis 

§ 9 

Erlöschen der Sondernutzungserlaubnis 

 
(1) Erlischt die Erlaubnis, so hat der bisherige Er-
laubnisnehmer die Sondernutzung einzustellen, alle 
von ihm erstellten Einrichtungen und die zur Son-
dernutzung verwendeten Gegenstände unverzüg-
lich zu entfernen und den früheren Zustand ord-
nungsgemäß wieder herzustellen. Abfälle und 
Wertstoffe sind gem. § 7 Abs. 4 der Hausmüllent-
sorgungssatzung zu beseitigen bzw. beseitigen zu 
lassen, die beanspruchten Flächen sind ggf. zu 
reinigen. 
 
(2) Bei Widerruf der Erlaubnis oder bei Sperrung, 
Änderung, Umstufung oder Einziehung der Straße 
besteht kein Ersatzanspruch. 
 

 
Erlischt die Erlaubnis, so hat der/die bisherige Er-
laubnisnehmer/in die Sondernutzung einzustellen, 
alle von ihm/ihr erstellten Einrichtungen und die zur 
Sondernutzung verwendeten Gegenstände unver-
züglich zu entfernen und den früheren Zustand 
ordnungsgemäß wieder herzustellen. Abfälle und 
Wertstoffe sind gem. § 7 Abs. 4 der Hausmüllent-
sorgungssatzung zu beseitigen bzw. beseitigen zu 
lassen, die beanspruchten Flächen sind ggf. zu 
reinigen.  
 

§ 10  

Haftung und Sicherheit 

§ 10  

Haftung und Sicherheit 

 
(1) Die Landeshauptstadt Schwerin kann den Er-
laubnisnehmer verpflichten, zur Deckung des Haft-
pflichtrisikos vor der Inanspruchnahme der Erlaub-
nis den Abschluss einer ausreichenden Haftpflicht-
versicherung nachzuweisen und diese Versiche-
rung für die Dauer der Sondernutzung aufrechtzu-
erhalten. Die Landeshauptstadt Schwerin kann die 
Hinterlegung einer angemessenen Sicherheit ver-
langen. Der Stadt zusätzlich durch die Sondernut-
zung entstehenden Kosten hat der Sondernutzer 
auch zu ersetzen, wenn sie die hinterlegte Sicher-
heit übersteigt. 
 
(2) Der Erlaubnisnehmer haftet der Stadt für Schä-
den, die durch die Sondernutzung entstehen. Von 
Ersatzansprüchen Dritter hat der Erlaubnisnehmer 
die Stadt freizustellen. 
 
 
(3) Der Erlaubnisnehmer haftet für die Verkehrssi-
cherheit der angebrachten oder aufgestellten Son-
dernutzungsanlagen und Gegenstände. Wird durch 
die Sondernutzung der Straßenkörper beschädigt, 
so hat der Erlaubnisnehmer die Fläche verkehrssi-
cher zu schließen und der Stadt die vorläufige In-
standsetzung und die endgültige Wiederherstellung 
mit Angabe des Zeitpunktes, wann die Straße dem 
öffentlichen Verkehr wieder zur Verfügung steht, 
anzuzeigen. Über die endgültige Wiederherstellung 
wird ein Abnahmeprotokoll mit Vertretern der Stadt 
gefertigt. Der Erlaubnisnehmer haftet gegenüber 
der Stadt hinsichtlich verdeckter Mängel der Wie-
derherstellung nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik bis zum Ablauf einer Gewähr-
leistung von 5 Jahren. 

 
(1) Die Landeshauptstadt Schwerin kann den/die 
Erlaubnisnehmer/in verpflichten, zur Deckung des 
Haftpflichtrisikos vor der Inanspruchnahme der 
Erlaubnis den Abschluss einer ausreichenden Haft-
pflichtversicherung nachzuweisen und diese Versi-
cherung für die Dauer der Sondernutzung aufrecht 
zu erhalten. Die Landeshauptstadt Schwerin kann 
die Hinterlegung einer angemessenen Sicherheit 
verlangen. Der Landeshauptstadt Schwerin zusätz-
lich durch die Sondernutzung entstehende Kosten 
hat der/die Erlaubnisnehmer/-in auch zu ersetzen, 
wenn sie die hinterlegte Sicherheit übersteigen.  

 
(2) Der/die Erlaubnisnehmer/in haftet der Landes-
hauptstadt Schwerin für Schäden, die durch die 
Sondernutzung entstehen. Von Ersatzansprüchen 
Dritter hat der/die Erlaubnisnehmer/in die Landes-
hauptstadt Schwerin freizustellen.  
 
(3) Der/die Erlaubnisnehmer/in haftet für die Ver-
kehrssicherheit der angebrachten oder aufgestell-
ten Sondernutzungsanlagen und Gegenstände. 
Wird durch die Sondernutzung der Straßenkörper 
beschädigt, so hat der/die Erlaubnisnehmer/in die 
Fläche verkehrssicher zu schließen und der Lan-
deshauptstadt Schwerin die vorläufige Instandset-
zung und die endgültige Wiederherstellung mit An-
gabe des Zeitpunktes, zu dem die Straße dem öf-
fentlichen Verkehr wieder zur  Verfügung steht, 
anzuzeigen. Über die endgültige Wiederherstellung 
wird ein Abnahmeprotokoll mit der Landeshaupt-
stadt Schwerin gefertigt. Der/die Erlaubnisneh-
mer/in haftet gegenüber der Stadt hinsichtlich ver-
deckter Mängel der Wiederherstellung nach den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik bis zum 
Ablauf einer Gewährleistungsfrist von 5 Jahren. 

 
(4) Die Absätze 2 und 3 gelten auch für die erlaub-
nisfreien Nutzungen gemäß § 4 dieser Satzung. 
 



 
wird gestrichen bzw. geändert                neu  

Zweiter Teil in alter Satzung nicht vorhanden Zweiter Teil 

Öffentliche Grünflächen 

 § 11 

Begriffsbestimmung 

  
(1) Öffentliche Grünflächen sind gestaltete Grünflä-
chen, die allgemein zugänglich und/oder nutzbar 
sind und in der Regel im Eigentum der Landes-
hauptstadt Schwerin stehen. Sie sind als öffentliche 
Einrichtungen im Grünflächenkataster erfasst. Das 
Grünflächenkataster kann bei den Stadtwirtschaftli-
chen Dienstleistungen der Landeshauptstadt 
Schwerin (SDS) eingesehen werden.  

 
(2) Öffentliche Grünflächen dienen vor allem der 
Erholung und Gesundheit der  Bevölkerung sowie 
der Förderung ihrer kulturellen und sportlichen Frei-
zeitinteressen. Sie sind wesentliches stadträumli-
ches Gestaltungselement und ein klimatisch-
ökologischer Stabilisator der Stadtumwelt. Hierzu 
gehören: 
 
1. die Grün- und Parkanlagen, 

 
2. die Spielanlagen, 
 
3. das Straßenbegleitgrün, 
 
4. die städtischen Waldflächen, 
 
5. Badestellen und Naturbäder, 
 
6. Biotop- und Ausgleichsflächen, 
 
7. sonstige Grünflächen. 
 
(3) Bestandteile von Grünflächen sind: 

 
1. Vegetationsflächen, 

 
2. Bäume sowie deren Kronentraufbereich, 
 
3. Wege- und Platzflächen innerhalb von Grünflä-
chen, die nicht dem Geltungsbereich des Straßen- 
und Wegegesetzes unterliegen, 
 
4. ingenieurtechnische Freiraumausstattungen wie 
Brücken, Brunnen, Mauern, Treppen, Rampen, 
Versorgungsleitungen und  - einrichtungen, soweit 
sie ausschließlich der Funktion der Grünfläche die-
nen, insbesondere  Beregnungsanlagen, andere 
bauliche Anlagen, Kunstobjekte, 
 
5. Steganlagen, soweit für sie keine gesonderten 
wasserrechtlichen Benutzungsregeln gelten, 
 
6. Spiel- und Sportgeräte, 
 
7. sonstige Ausstattungen wie Zäune, Bänke, Pa-
pierkörbe.  



 
wird gestrichen bzw. geändert                neu  

 § 12 

Widmung und Einziehung 

  
(1) Die Widmung erfolgt mit der Übergabe an die 
Öffentlichkeit und/oder durch Aufnahme in das 
Grünflächenkataster.  

 
(2) Eine öffentliche Grünfläche kann vollständig 
oder teilweise eingezogen und/oder in der Nut-
zungsart verändert werden, wenn sie für ihren 
Widmungszweck nicht mehr benötigt wird oder 
überwiegende Gründe des Allgemeinwohls dies 
erfordern. Die Einziehung erfolgt durch Löschung 
im Grünflächenkataster.  
 

 § 13 

Benutzung der öffentlichen Grünflächen 

  
(1) Die öffentlichen Grünflächen dürfen so genutzt 
werden wie es sich aus der Natur der Anlagen und 
ihrer Zweckbestimmung ergibt (Gemeingebrauch). 
Jegliche Benutzung ist nach dem Gebot der Rück-
sichtnahme auf die Interessen anderer Nutzer aus-
zurichten. Gefährdungen und Belästigungen ande-
rer sind auszuschließen. 

 
(2) Die Benutzung von Anlagen oder Anlagenteilen 
kann durch Gebote oder Verbote geregelt werden. 
Bestimmte Arten der Nutzung können ausgeschlos-
sen werden. Generell ist das Baden in Brunnen und 
Wasserbecken aus hygienischen und sicherheits-
technischen Gründen nicht gestattet.  
 
(3) Weitere generelle oder zeitweilige Nutzungsein-
schränkungen wegen landschaftsgärtnerischer 
Arbeiten (z.B. Baumpflegearbeiten) sind jederzeit 
möglich. Gleiches gilt bei eingeschränkter Bewirt-
schaftung (z.B. Winterdienst). 
 
(4) Nutzungen, die der Zweckbestimmung nicht 
entsprechen, sind Sondernutzungen. Dazu gehören 
insbesondere Tief- und Hochbauarbeiten, Baustel-
leneinrichtungen, Lagerplätze, Überbauungen, Ein-
friedungen, die Nutzung für Veranstaltungen (wie 
Volksfeste, Jahrmärkte, Volkssport, Kultur usw.). 
Für Sondernutzungen gilt § 15.  
 

 § 14 

Verhalten in öffentlichen Grünflächen 

  
(1) In öffentlichen Grünflächen ist es untersagt, 
 
1. bauliche Anlagen wie z.B. Carports oder Schup-
pen zu errichten oder Flächen zu befestigen, 
 
2. gefährliche Spiel- und Sportaktivitäten zu betrei-
ben, soweit andere dadurch gefährdet werden kön-
nen, 
 

 



 
wird gestrichen bzw. geändert                neu  

3. Gehölz- und Blumenflächen zu betreten, 
 
4. die Anlagen durch Papier, Glas oder andere 
Abfallstoffe zu verunreinigen, 
 
5. Erdstoffe sowie sonstige Schüttgüter und Ge-
genstände abzuladen, abzukippen bzw. abzustel-
len, 
 
6. Gehölze, Stauden und Wechselpflanzungen zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
 
7. eigenmächtig Pflanzungen aller Art vorzuneh-
men, 
 
8. wildlebende Tiere und verwilderte Haustiere zu 
füttern, 
 
9. Ausstattungsgegenstände zu beschmutzen, zu 
beschädigen, zu besprayen oder zu verändern 
einschließlich ihres Standortes und Farbanstriches, 
 
10. die Anlagen mit Kraftfahrzeugen zu befahren, 
zu reiten bzw. Fahrzeuge oder Anhänger abzustel-
len, 
 
11. zu zelten bzw. in Wohnwagen zu campieren, 
 
12. offene Feuerstellen zu errichten und zu betrei-
ben, 
 
13. sich zum Zwecke des Alkoholgenusses aufzu-
halten, soweit dadurch die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung beeinträchtigt werden, 
 
14. unbefugt Herbizide, Fungizide, Insektizide oder 
andere chemische Schädlingsbekämpfungsmittel 
anzuwenden, 
 
15. chemische Auftaumittel zu verwenden. 
 
(2) Der Alkoholgenuss und das Rauchen sind auf 
Spielanlagen verboten.  

 
(3) Das Grillen mit Holzkohle oder Gas ist nur auf 
ausgewiesenen Plätzen und das Abbrennen von 
Traditionsfeuern nur nach vorheriger Anzeige ge-
stattet. Mit Ausrufung einer Waldbrandwarnstufe gilt 
die Gestattung als aufgehoben.  
 
(4) Personen, die Tiere auf Grünflächen mitführen, 
haben zu gewährleisten, dass 
 
1. Personen durch die Tiere nicht belästigt werden, 

 
2. die Tiere von Spielanlagen ferngehalten werden, 
 

 
3. sonstige Grünflächen bzw. deren Bestandteile 
durch die Tiere nicht beschädigt werden, 
 



 
wird gestrichen bzw. geändert                neu  

 
4. anfallender Kot sofort entfernt wird.  

 
 

(5) Für Hunde gilt im Übrigen die Hundehalterver-
ordnung (HundehVO M-V) in der jeweils gültigen 
Fassung.  

 

 § 15 

Sondernutzungen 

  
(1) Die Benutzung der öffentlichen Grünflächen 
über den Gemeingebrauch hinaus (Sondernutzung) 
bedarf der Erlaubnis der Landeshauptstadt Schwe-
rin. § 2 gilt entsprechend. Sondernutzungen sind 
insbesondere: 
 
1. das Aufstellen und Anbringen, der Ein- und Aus-
bau jeglicher Anlagen, Gegenstände und Einrich-
tungen auf, über und unter Grünanlagen, 

 
2. Aufgrabungen jeder Art, 
 
3. die Ablagerung von Baustoffen, Material, Bo-
denaushub, Schutt und dergleichen, 
 
4. das Befahren mit und das Abstellen von Kraft-
fahrzeugen, Anhängern und Containern aller Art, 
 
5. die Durchführung von kommerziellen Veranstal-
tungen wie Jahrmärkten, Sportwettkämpfen ein-
schließlich Trainingsbetrieb, Gastronomie, Handel, 
Schaustellerei, Revue, Theater, Tanz und Musik. 
Als kommerzielle Veranstaltungen gelten insbeson-
dere auch solche, bei denen ein Eintrittsgeld, Start-
geld oder ähnliches von den Teilnehmern erhoben 
wird. 
 
(2) Die §§ 3 Nr. 1, 5,  7,  8 Abs. 1, 3 und 4, sowie 
die §§ 9 und 10 gelten für öffentliche Grünflächen 
entsprechend.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
wird gestrichen bzw. geändert                neu  

in Gebührensatzung geregelt Dritter Teil 

Gebühren 

§ 11 

Sondernutzungsgebühren 

§ 16 

Sondernutzungsgebühren 

 
Für erlaubnispflichtige Sondernutzungen werden 
Sondernutzungsgebühren nach der Sondernut-
zungsgebührensatzung der Landeshauptstadt 
Schwerin erhoben. 
 

 
Für erlaubnispflichtige Sondernutzungen auf öffent-
lichen Straßen, Wegen, Plätzen oder Grünflächen 
werden Gebühren erhoben. 

aus Straßensondernutzungsgebührensatzung 

§ 2 Gebührenschuldner 

§ 17 

Gebührenschuldner/in 

 
(1) Gebührenschuldner sind: 
 
1. der Antragsteller 

 
2. der Erlaubnisnehmer und sein Rechtsnachfolger 
 
 
3. derjenige, der eine Sondernutzung ausübt oder 
in seinem Namen ausüben lässt 

 
 

4. wer durch die Sondernutzung unmittelbar be-
günstigt wird 
 
(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Ge-
samtschuldner. 

 
(1) Gebührenschuldner/in sind: 

 
1. der/die Antragsteller/in, 

 
2. der/die Erlaubnisnehmer/in und der/die Rechts-
nachfolger/in, 

 
3. derjenige/diejenige, der/die eine Sondernutzung 
ausübt oder in seinem/ihrem Namen ausüben lässt, 

 
 

4. wer durch die Sondernutzung unmittelbar be-
günstigt wird.  
 
(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Ge-
samtschuldner. 
 

aus Straßensondernutzungsgebührensatzung 

§ 3 Gebührenpflicht, Fälligkeit 
§ 18 

Entstehung der Gebührenpflicht, Fälligkeit 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht 
 
1. unabhängig von der tatsächlichen Nutzung der 
öffentlichen Straße grundsätzlich mit der Erteilung 
der Sondernutzungserlaubnis oder der straßenver-
kehrsrechtlichen Erlaubnis oder Genehmigung 

 
2. bei unbefugter Nutzung mit dem Beginn der Nut-
zung 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Gebühren werden mit der Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides an den Gebührenschuldner, 
im Falle der unbefugten Nutzung mit Entstehung 
der Gebühr, fällig. 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht 

 
1. unabhängig von der tatsächlichen Nutzung der 
öffentlichen Straße oder Grünfläche mit der Ertei-
lung der Sondernutzungserlaubnis oder der stra-
ßenverkehrsrechtlichen Erlaubnis oder Genehmi-
gung, 

 
2. bei unbefugter Sondernutzung mit dem Beginn 
der Nutzung, 
 
3. im Falle der Ablehnung oder Rücknahme eines 
Antrags mit der Erteilung des ablehnenden Be-
scheides oder der Rücknahme des Antrags. 
 
(2) Die Gebühren werden mit der Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides an den/die Gebührenschuld-
ner/in, im Falle der unbefugten Nutzung mit Entste-
hung der Gebühr, fällig.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
wird gestrichen bzw. geändert                neu  

aus Straßensondernutzungsgebührensatzung 

§ 4 Gebührenberechnung 
§ 19 

Gebührenberechnung 

 
(1) Die Gebühr setzt sich aus einer Verwaltungsge-
bühr und einer Nutzungsgebühr zusammen. 
 
(2) Die Höhe der Verwaltungsgebühr bei der Ertei-
lung eines Bescheides beträgt: 
 
- ohne Ortsbesichtigung 25,- € 
 
 
- mit Ortsbesichtigung 50,- € 
 
 
- Verlängerung der Genehmigung 13,- € 
 
 
 
 
 
(3) Die Höhe der Nutzungsgebühr errechnet sich 
aus Anlage 1 und 2. Die Gebührenbemessung er-
folgt nach Art und Ausmaß der Einwirkung auf den 
Gemeingebrauch und den wirtschaftlichen Nutzen 
der Sondernutzung. 
 
 
(4) Die Nutzungsgebühren werden in Tages-, Wo-
chen- oder Monatssätzen festgesetzt (Anlage 1). 
Angefangene Tage, Wochen und Monate sowie 
angefangene m² Sondernutzungsfläche werden voll 
berechnet. Ist für eine Sondernutzung eine Tages- 
und Wochengebühr vorgesehen, so ist ab 7 Nut-
zungstagen die Wochengebühr zu berechnen. 
 
(5) Maßgeblich für die Berechnung der Gebühr 
nach Tagen, Wochen oder Monaten ist der Antrag. 
Bei ungenehmigten Sondernutzungen wird nach 
tatsächlicher Dauer der Nutzung abgerechnet. 
 
 
 
 
(6) Alle Gebühren werden auf volle Euro-Beträge 
aufgerundet. 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Wird die Sondernutzung vor Ablauf der Erlaub-
nis aufgegeben oder die Erlaubnis aus Gründen, 
die der Erlaubnisnehmer zu vertreten hat, widerru-
fen, so besteht kein Anspruch auf Erstattung. 
 
 
 
 

 
(1) Die Gebühr setzt sich aus einer Verwaltungsge-
bühr und einer Nutzungsgebühr zusammen. 

 
(2) Die Höhe der Verwaltungsgebühr für die Ertei-
lung eines stattgebenden Bescheides beträgt: 
 
- ohne Ortsbesichtigung      30,- Euro 
 
 
- mit Ortsbesichtigung       50,- Euro 
 
 
- Verlängerung der Genehmigung     15,- Euro 
 
 
 - Genehmigung einer Grundstückszufahrt 50,- Euro 

 
 

(3) Die Höhe der Verwaltungsgebühr für die Ableh-
nung eines Antrags oder im Fall der Rücknahme 
eines Antrags beträgt die Hälfte davon. Wird ein 
Antrag lediglich wegen Unzuständigkeit abgelehnt 
oder zurückgenommen, so ist keine Gebühr zu 
erheben.  
 
(4) Die Verwaltungsgebühr für Widerspruchsbe-
scheide beträgt ebenfalls die Hälfte der in Absatz 2 
festgelegten Gebühren, wenn der Widerspruch 
vollumfänglich zurückgewiesen wird. Wird dem 
Widerspruch teilweise abgeholfen, so ist die Ge-
bühr anteilig zu reduzieren.  
 
 
(5) Die Höhe der Nutzungsgebühr ergibt sich aus 
den Anlagen 1 bis 4, die Bestandteil dieser Satzung 
sind. Die Gebührenbemessung erfolgt nach Art und 
Ausmaß der Beeinträchtigung des Gemeinge-
brauchs, dem öffentlichen oder privaten Interesse 
an der Sondernutzung  und dem wirtschaftlichen 
Vorteil der Sondernutzung.  
 
(6) Die Nutzungsgebühren werden in Tages-, Wo-
chen- oder Monatssätzen festgesetzt. Angefangene 
Tage, Wochen und Monate sowie angefangene m² 
Sondernutzungsfläche werden voll berechnet. Ist 
für eine Sondernutzung eine Tages- und Wochen-
gebühr vorgesehen, so ist ab 7 Nutzungstagen die 
Wochengebühr zu berechnen, sofern sie für den/die 
Gebührenschuldner/in günstiger ist.  
 
(7) Maßgeblich für die Berechnung der Gebühr 
nach Tagen, Wochen oder Monaten ist der Antrag. 
Bei ungenehmigten Sondernutzungen wird nach 
der tatsächlichen Dauer der Nutzung abgerechnet. 
  
 
 
 



 
wird gestrichen bzw. geändert                neu  

(8) Widerruft die Landeshauptstadt Schwerin die 
Erlaubnis aus Gründen, die der Erlaubnisnehmer 
nicht zu vertreten hat, werden ihm die im Voraus 
entrichteten Gebühren anteilmäßig erstattet. 
 
(9) Bei auf Dauer angelegten Sondernutzungen, die 
gebäudebezogen sind, kann die laufend wiederkeh-
rende Gebühr auf Antrag des Gebührenschuldners 
durch Zahlung eines einmaligen Betrages in Höhe 
der 20fachen Jahresgebühr abgelöst werden (Kapi-
talisierung). 
 
(10) Die Berechnung der Gebühren erfolgt differen-
ziert nach 2 Zonen 
 
Zone 1: 
1. Lübecker Straße ab Wittenburger Straße bis 

Marienplatz 
2. Marienplatz 
3. Schloßstraße ab Einmündung Goethestraße bis 

einschließlich Schloßstraße 10 
4. Mecklenburgstraße ab Einmündung Geschwis-

ter-Scholl-Straße bis 
5. Einmündung Arsenalstraße 
6. Helenenstraße 
7. Schmiedestraße 
8. Buschstraße 
9. Schusterstraße 
10. 3. Enge Straße 
11. Schlachterstraße 
12. Am Markt 
13. Schlachtermarkt 
14. Domstraße 
15. Domhof 
16. Puschkinstraße ab Einmündung Schloßstraße 

bis Einmündung Friedrichstraße (einschließlich 
Markt) 

17. Friedrichstraße 
18. Arsenalstraße ab Friedrichstraße bis ein-

schließlich Arsenalstraße 14 
 
Zone 2: alle nicht in Zone1 genannten öffentlichen 
Straßen, Wege und Plätze 
 
(11) Die Abgrenzung der Zonen ist in Anlage 2 
dargestellt. 
 

(8) Alle Gebühren werden auf volle Euro-Beträge 
aufgerundet.  
 
 
 
(9) Wird die Sondernutzung vor Ablauf der Erlaub-
nis aufgegeben oder die Erlaubnis aus Gründen, 
die der/die Erlaubnisnehmer/in zu vertreten hat, 
widerrufen, so besteht kein Anspruch auf Erstat-
tung.  
 
 
(10) Widerruft die Landeshauptstadt Schwerin die 
Erlaubnis aus Gründen, die der/die Erlaubnisneh-
mer/in nicht zu vertreten hat, werden ihm/ihr die im 
Voraus entrichteten Gebühren erstattet. Hatte die 
Sondernutzung zum Zeitpunkt des Widerrufs be-
reits begonnen, so werden die Gebühren anteilig 
erstattet.  
 
(11) Bei auf Dauer angelegten gebäudebezogenen 
Sondernutzungen kann die laufend wiederkehrende 
Gebühr auf Antrag des Gebührenschuldners durch 
Zahlung eines einmaligen Betrages in Höhe der 
20fachen Jahresgebühr abgelöst werden (Kapitali-
sierung). 
 
(12) Die Berechnung der Gebühren erfolgt jeweils 
differenziert nach folgenden 2 Zonen: 

 
Straßen  
 
Zone 1: siehe Anlage 1 
 
Zone 2: Alle nicht in Zone 1 genannten öffentlichen 
Straßen, Wege und Plätze. 
 
Grünflächen 
 
Zone 1: siehe Anlage 2 
 
Zone 2: Alle nicht in Zone 1 genannten Grün- und 
Freiflächen. 

 
 

Aus Sondernutzungsgebührensatzung 
§ 5 Gebührenfreiheit und Gebührenermäßigung 

§ 20 

Gebührenfreiheit und Gebührenermäßigung 

 
(1) Gebühren werden nicht erhoben für 
 
1. die gem. § 4 der Sondernutzungssatzung der 
Landeshauptstadt Schwerin erlaubnisfreien Son-
dernutzungen 
 
2. Sondernutzungen von politischen Parteien, poli-
tischen Organisationen oder Wähler-Vereinigungen 
anlässlich von Wahlen während der letzten 6 Wo-
chen vor und bis 2 Wochen nach dem Wahltag 
 

 
(1) Gebühren werden nicht erhoben für 

 
1. die erlaubnisfreien Sondernutzungen gem. § 4, 

 
 
 

2. Sondernutzungen von politischen Parteien, poli-
tischen Organisationen oder Wählervereinigungen 
anlässlich von Wahlen während der letzten 6 Wo-
chen vor und bis 2 Wochen nach dem Wahltag, 
 



 
wird gestrichen bzw. geändert                neu  

 
3. Veranstaltungen ohne kommerziellen Charakter 
(z.B. Wohngebietsfeste, Volksbelustigungen, Mu-
sik- und Tanzdarbietungen) 
 
(2) Wahlweise kann eine Jahresgenehmigung für 
das Aufstellen von Tischen 
und Stühlen beantragt werden, wobei ein Zeitraum 
von 5 Monaten zugrunde gelegt wird. 
 
(3) Im Übrigen kann eine Befreiung oder Ermäßi-
gung gewährt werden, wenn dies aus Gründen der 
Billigkeit, insbesondere zur Vermeidung sozialer 
Härten, geboten erscheint. 
 
(4) Die Gebührenfreiheit einer Sondernutzung hat 
keine Bedeutung für die Notwendigkeit einer Er-
laubnis. 
 

 
3. Veranstaltungen ohne kommerziellen Charakter 
(z.B. Wohngebietsfeste, Musik- und Tanzdarbietun-
gen). 
 
(2) Im Übrigen kann eine Befreiung oder Ermäßi-
gung gewährt werden, wenn dies aus Gründen der 
Billigkeit, insbesondere zur Vermeidung sozialer 
Härten, geboten erscheint.  
 
(3) Die Gebührenfreiheit einer Sondernutzung ent-
bindet nicht von der Erlaubnispflicht.  

§ 12 

Ordnungswidrigkeiten 

§ 21 

Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 61 StrWG M-V 
und des § 5 KV M-V handelt, wer entweder vorsätz-
lich oder fahrlässig 
 
1. entgegen des § 2 eine Straße ohne die erforder-
liche Erlaubnis benutzt 
 
 
 
2. eine der nach § 7 Abs. 1 Satz 2 erteilten Auflage 
oder Bedingung nicht nachkommt 
 
 
3. entgegen § 8 Abs. 1 bis 3 Anlagen nicht vor-
schriftsmäßig errichtet oder unterhält 
 
 
4. entgegen § 8 Abs. 4 Verunreinigungen nicht 
beseitigt 
 
 
5. entgegen § 9 Abs. 1 erstellte Einrichtungen und 
verwendete Gegenstände nicht unverzüglich ent-
fernt und den früheren Zustand wiederherstellt oder 
Abfälle und Wertstoffe nicht ordnungsgemäß ent-
sorgt oder beanspruchte Flächen nicht reinigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 61 StrWG M-V 
und des § 5 Abs. 3 der Kommunalverfassung han-
delt, wer vorsätzlich oder  fahrlässig 
 
1. entgegen § 2 eine öffentliche Straße oder entge-
gen § 15 in Verbindung mit § 2 eine öffentliche 
Grünfläche ohne die erforderliche Erlaubnis zu 
Sondernutzungen gebraucht, 

 
2. eine der nach § 7 Abs. 1 S. 2 oder nach § 15 
Abs. 2 in Verbindung mit § 7 Abs. 1 S. 2 erteilten 
Auflage oder Bedingung nicht nachkommt, 
 
3. die ihm/ihr erteilte Sondernutzungserlaubnis 
entgegen § 7 Abs. 2 oder § 15 Abs. 2 in Verbin-
dung mit § 7 Abs. 2 auf Dritte überträgt, 
 
4. entgegen § 8 Abs. 1-3 oder § 15 Abs. 2 in Ver-
bindung mit § 8 Abs. 1 Anlagen nicht vorschrifts-
mäßig errichtet oder unterhält, 
 
5. entgegen § 8 Abs. 4 oder § 15 Abs. 2 in Verbin-
dung mit § 8 Abs. 4 Verunreinigungen nicht besei-
tigt, 

 
 

 
6. entgegen § 9 Abs. 1 oder § 15 Abs. 2 in Verbin-
dung mit § 9 Abs. 1 erstellte Einrichtungen und 
verwendete Gegenstände nicht unverzüglich ent-
fernt und den früheren Zustand wiederherstellt oder 
Abfälle und Wertstoffe nicht ordnungsgemäß ent-
sorgt oder beanspruchte Flächen nicht reinigt, 
 
7. den Verboten des § 14 zuwiderhandelt. 

 
 

 
 



 
wird gestrichen bzw. geändert                neu  

 
Die Ordnungswidrigkeit kann gem. § 61 StrWG M-V 
mit einer Geldbuße bis zu 5.000,- € geahndet wer-
den. 
 
(2) Zwangsmaßnahmen nach anderen Vorschriften 
bleiben unberührt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbu-
ße bis zu 5.000,- Euro geahndet werden.  
 
 
(3) Zwangsmaßnahmen nach anderen Vorschriften 
bleiben unberührt.  

 

§ 13 

Inkrafttreten 

§ 22 

Schlussbestimmungen 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. Gleichzeitig tritt die „Satzung der 
Landeshauptstadt Schwerin über die Erlaubnis für 
Sondernutzungen an öffentlichen Straßen“ vom 15. 
Dezember 1993 außer Kraft. 
 
Schwerin, den 05.02.2009 
 
Die Oberbürgermeisterin 

 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten die Sat-
zung für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, 
Wegen und Plätzen in der Landeshauptstadt 
Schwerin vom 27. Oktober 2008 und die Gebüh-
rensatzung für die Sondernutzung an öffentlichen 
Straßen, Wegen und Plätzen in der Landeshaupt-
stadt Schwerin vom 27. Oktober 2008 außer Kraft.  
 
Schwerin, den  
 
Angelika Gramkow 

 


